
 
Satzung 

 
 

Förderinitiative „Pharmazeutische Betreuung“ 
 
 
 
 

§ 1  
Name, Sitz, Geschäftsjahr  

 
(1) Der Verein führt den Namen „Förderinitiative Pharmazeutische Betreuung“.  
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Eschborn und ist in das Vereinsregister beim Amtsge-
richt Frankfurt am Main eingetragen. 
 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
 

§ 2 
Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit  

 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Etablierung der Pharmazeutischen Betreu-
ung (Pharmaceutical Care) in Deutschland.  
 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er darf sich zuwi-
derlaufenden Auflagen im Zusammenhang mit Spenden nicht unterwerfen. Der Sat-
zungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
 
1. Unterstützung bei der Erarbeitung von wissenschaftlichen Grundlagen und der 

praktischen Umsetzung der Pharmazeutischen Betreuung; 
 

2. Förderung von Modellprojekten; 
 

3. Förderung von Untersuchungen zur Effizienz der Pharmazeutischen Betreuung; 
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4. Schaffung von Öffentlichkeit zur bundesweiten Etablierung von Pharmazeuti-
scher Betreuung. 
 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche 
Zwecke.  
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine persönlichen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
(5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zwecks fällt das Vermögen des Vereins nach Begleichung sämtlicher Verbindlichkeiten 
an die Deutsche Apotheker-Stiftung, die es unmittelbar und ausschließlich für Zwecke 
gemäß ihrer Satzung zu verwenden hat. Im Falle ihrer Auflösung entscheidet über die 
Verwendung des Vermögens die Mitgliederversammlung. 
 
 

§ 3 
Mitgliedschaft  

 
(1) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person 
werden, die an der Förderung der Etablierung der Pharmazeutischen Betreuung in 
Deutschland interessiert ist, insbesondere  
 
- Apothekerinnen und Apotheker,  
- Verbände aus dem Bereich des Gesundheitswesens, 
- Pharmazeutische Unternehmen,  
- Kostenträger im Gesundheitswesen.  
 
(2) Fördermitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, 
die sich um die Erfüllung des Vereinszwecks mit Rat und Tat bemüht, ohne eine orden-
tliche Mitgliedschaft anzustreben.  
 
(3) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmean-
trag, der an den Vorstand gerichtet werden soll.  
 
(4) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Antrags 
ist der Verein nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.  
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§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft  

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod (bei juristischen Personen mit ihrer Auflösung), 
Ausschluss oder Austritt aus dem Verein.  
 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Aus-
tritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungs-
frist von 6 Monaten einzuhalten ist.  
 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es 
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen für 
mindestens ein Jahr im Rückstand ist. Der Ausschluss darf erst beschlossen werden, 
wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in 
dieser Mahnung der Ausschluss angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über 
den Ausschluss soll dem Mitglied schriftlich mitgeteilt werden.  
 
(4) Wenn ein Mitglied in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt oder seinen 
Zwecken zuwider handelt, kann es durch Beschluss des Vorstands ausgeschlossen 
werden. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur 
mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben.  
 
(5) Der Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzu-
senden. Das ausgeschlossene Mitglied hat das Recht, die Entscheidung der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung anzurufen.  
 
 

§ 5 
Mitgliedsbeiträge  

 
(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. 
 
(2) Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen werden von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt.  
 
(3) Fördermitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen befreit.  
 
(4) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen die Beiträge ganz oder teilweise erlassen 
oder stunden.  
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§ 6 
Rechte und Pflichten der Mitglieder  

 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht zur Teilnahme an Mitgliederversammlungen. 
 
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung zu beachten, die Interessen des Ver-
eins zu wahren und den Verein nach Kräften bei der Verwirklichung seiner Ziele zu 
unterstützen.  
 
 

§ 7 
Organe des Vereins  

 
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Wissen-
schaftliche Beirat.  
 
 

§ 8 
Mitgliederversammlung 

 
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Zur 
Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied oder ein Dritter schriftlich be-
vollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung ge-
sondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als eine fremde Stimme ver-
treten.  
 
(2) Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 
 
1. die Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes sowie des Prüfungsbe-

richtes der Rechnungsprüfer;  
 

2. die Entlastung des Vorstandes; 
 

3. die Feststellung des jährlichen Wirtschaftsplanes; 
 

4. die Wahl des Rechnungsprüfers; 
 

5. die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder; 
 

6. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen; 
 

7. die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins;  
 

8. die Beschlussfassung über die Beitragssatzung. 
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§ 9 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. 
Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied 
als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt 
gegebene Adresse gerichtet ist.  
 
(2) Der Vorstand ist berechtigt, zu bestimmten Tagesordnungspunkten Gäste einzula-
den.  
 
 

§ 10 
Außerordentliche Mitgliederversammlung  

 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann auf Beschluss des Vorstandes 
einberufen werden. Sie muss einberufen werden, wenn wenigstens ein Drittel der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.  
 
 

§ 11 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
Stellvertretenden Vorsitzenden, ist auch dieser verhindert, von einem anderen Mit-
glied des Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Ver-
sammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die 
Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss 
übertragen werden.  
 
(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienen stimmberechtigten 
Mitglieder dies beantragt.  
 
(3) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglie-
der beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.  
 
(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige 
Stimmen. Zur Satzungsänderung und Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung der Satzung 
oder die Auflösung des Vereins darf nur beschlossen werden, wenn dieser Punkt im 
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Rahmen der Tagesordnung nach § 9 Abs. 1 angekündigt war. Die Sätze 2 und 3 gelten 
auch für eine Änderung des Zwecks des Vereins. Stimmenthaltungen bei den Be-
schlussfassungen nach den Sätzen 1 bis 4 gelten als ungültige Stimmen. 
 
(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen. 
Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. Zum Protokollführer kann 
auch ein Nichtmitglied bestimmt werden. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter 
und vom Protokollführer zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zuzusenden.  
 
 

§ 12 
Vorstand  

 
(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, 
dem stellvertretenden Vorsitzenden, zwei Beisitzern und dem Schatzmeister. Zwei 
Vorstandsmitglieder sollen Institutionen der ABDA angehören.  
 
(2) Der Verein wird durch den Vorsitzenden oder den Stellvertretenden Vorsitzenden 
und ein weiteres Vorstandsmitglied gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 
 
 

§ 13 
Zuständigkeit des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheit des Vereins zuständig, soweit sie nicht 
durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbeson-
dere folgende Aufgaben: 
 
1. Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des Vereins; 
 
2. Vorbereitung des jährlichen Wirtschaftsplan; 
 
3. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung 

der Tagesordnung; 
 

4. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
 

5. Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern i.S.v. § 4 Abs. 3 und 4; 
 

6. Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern i.S.v. § 3 Abs. 4. 
 

(2) In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine Be-
schlussfassung der Mitgliederversammlung herbeiführen.  
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§ 14 

Wahl und Amtsdauer des Vorstands  
 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren 
gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmit-
glied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Ver-
eins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das 
Amt eines Vorstandsmitglieds. 
 
(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.  
 
(3) Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist unbeschränkt zulässig.  
 
 

§ 15 
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-
rung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die Tagesordnung 
braucht nicht angekündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll 
eingehalten werden.  
 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend 
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen 
Abwesenheit die des Stellvertretenden Vorsitzenden.  
 
(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstands-
mitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.  
 
 

§ 16 
Wissenschaftlicher Beirat 

 
(1) Der Wissenschaftliche Beirat berät den Vorstand in allen wissenschaftlichen Fragen 
der Pharmazeutischen Betreuung, insbesondere bei der Beurteilung von Projektanträ-
gen auf Förderung durch den Verein.  
 
(2) Der Beirat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die ausgewiesene Experten auf 
dem Gebiet der Pharmazeutischen Betreuung sein müssen. Die Berufung erfolgt durch 
den Vorstand für vier Jahre. Eine Wiederberufung ist möglich.  
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(3) Bei der Beurteilung von einzelnen Projektanträgen können von Fall zu Fall weitere 
Experten in die Beratung einbezogen werden.  
 
(4) Der wissenschaftliche Beirat hat hinsichtlich der Förderaktivität des Vereins gegen-
über dem Vorstand ein Vorschlagsrecht.  
 
 

§ 17 
Auflösung des Vereins  

 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abge-
gebenen gültigen Stimmen beschlossen werden; § 11 Abs. 4. 
 
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende 
und der Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidato-
ren.  
 
(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an die Deutsche 
Apotheker-Stiftung; § 2 Abs. 5. 
 
(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  
 


